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Beratungsfolge 
 
Rat der Gemeinde Eitorf 01.03.2010 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Bestellung von Ratsmitgliedern in den Integrationsrat 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Eitorf bestellt gem. § 27 Abs. 2 GO NRW folgende Ratsmitglieder in den Integ-
rationsrat der Gemeinde Eitorf: 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________  
 
 
Begründung: 
 
Aufgrund eines Antragsverfahrens gem. § 27 Abs. 1 GO NRW wurden in der Gemeinde Eitorf am 
07.02.2010 die Mitglieder des Integrationsrates gewählt. In Gänze wird der Integrationsrat gebildet, 
in dem die vom Rat zu bestellenden Ratsmitglieder den gewählten Mitgliedern hinzutreten. Mit 
Beschluss über die Hauptsatzung am 14.12.2009 hat der Rat festgelegt, dass der Integrationsrat – 
sofern er gebildet wird - in der Gemeinde Eitorf aus 7 zu wählenden Mitgliedern sowie 3 vom Rat zu 
bestellenden Ratsmitgliedern besteht.  
 
Würde ein Integrationsausschuss gebildet, sieht die Gemeindeordnung für die zu bestellenden 
Ratsmitglieder das Wahlverfahren gem. § 50 Abs. 3 GO (wie bei der Ausschussbesetzung) vor. Für 
die „Hinzubestellung“ der Ratsmitglieder zum Integrationsrat ist eine gesetzliche Definition des Wahl-
verfahrens leider ausgeblieben.  
 
Geht man analog von der Besetzung der Gremien aus (wobei in diesem Falle der Bürgermeister nicht 
dazugehören muss), wäre ebenfalls das Verhältniswahlverfahren nach Hare Niemeyer anzuwenden. 
Sofern also kein einheitlicher Wahlvorschlag vorliegt, stände demnach je ein Sitz der FDP, CDU und 
SPD zu. 



 
Gleichwohl wäre es sinnvoll, wenn die Fraktionen sich über die in den Integrationsrat zu entsenden-
den Mitglieder einigen würden, um einen einstimmigen Beschluss hierüber herbeizuführen. 
 
Der Bürgermeister hat in diesem Fall Stimmrecht. 
 
Zur Information wird darauf hingewiesen, dass Im Wahlverfahren nach der Gemeindeordnung am 
07.02.2010 folgende Mitglieder in den Integrationsrat gewählt wurden: 
 
Wahlvorschlag „Internationale Liste“ 
 
1. Sariyalim, Cem,, Auelswiese 23, Eitorf 
2. Saral, Irfan, Hardt 68, Eitorf 
3. Saka, Abdullah, Siegst. 46, Eitorf 
4. Cancela Moreira, Dania, Auf Gauhes Wiese 1, Eitorf 
5. Wnukowski, Marek, Rektoratsweg 7b, Eitorf 
6. Sahintas, Ibrahim, Klusenbitze 11, Eitorf 
7. Zorlu, Baris, Ginsterweg 40, Eitorf 
 
 
 


